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Der neue Schweizerische Nepubltkaner.

Herausgegeben von E scher und Usteri.

Montag, den 2 Merz lZoi. Viertes Quartal. Den 11 Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath, 4. Febr.
(Fortsetzung,

(Beschluß dcs Gutachtens der Finanzcommißion über

die Ratifikation der in einigen Distrikten beS Cant.
Leman verkaufte» Nationalgüter.

II- Im Distrikt Au bonne wurden verkauft:

-) Ein Zwangs ee zu Aubonne: geschäzt 1600, vcr-
kauft 160;, vorgelösc ; Fr.

Zwangösce, dessen Vorrecht aufgehört hat; neben dem
daß derselbe nach Abzug der Brandunkoslen nichts ertrug.

2) r 12^27 Pose Reben ens Ltpenci: gcschâzr

288;, verkauft 4192, vorgclösl izo? Fr.
Sie waren von mittelmäßigem Ertrag.
t) 47/48 Pose Neben en la Lsptm:?: geschäzt

1760, verkauft 190a, vorgclost >41 Fr. —
Waren in schlechtem Stand und von sehr gerin-

gem Ertrag.
4) r i/>6 Pose Reben en LIuinOFne: geschäzt

2500, verkaust 2-;29, vorgelösc 29 Fr.
Waren von mittelmäßigem Ertrag.
Auch diese Grundstücke alte galten über das Ansge-

bot ihren angemessenen Werth, und ist somit Ihnen,
B- G., die Ratifikation obiger Verkäufe anzuratheu.

Versteigert wurden aus diesem Distrikte noch überdies, :

;) Eine Zwangmühle mit einem kleinen Garten zu
"Aubonne: gcfch. 4000, verk. 4100, vorgel. 100 Fr.

6) z 1/2 Posen Land 6u Làk/nâ, gefch. 2800,
verkauft zoi?, vorgelöst 21; Fr.

Welche Verkäufe aber schon von der Vollziehung
tuchl genehmigt wurden.

III- Im Distrikt Grandson wurden verkauft:
1) und 2) i Pose Reben es Lru/Ile in zwey Käu-

sen vertheilt: gesch. z«o, vcrk, aoSr, vorgel. ;6r Fr.

Auf dem Tableau standen seiner Zeit 2 Posen um
1000 Fr. gewcrlhel. Die izt mit Esparsette bepflanzte

Hälfte folgt gleich unten. Die Reben ertrugen wenig
Zins, und waren auch in sehr schlechtem Stande.

;) i Pose Mallland, ebendaselbst: geschäzt

zo-z, verkauft ;oi, vorgelöst i Fr.
Aus den oben angeführten Gründen ist die Ratifi«

katioi: dieser drey Verkäufe ebenfalls anzurathen.

Unverkauft blieben aus diesem Distrikte, aus uns
unbekannten Gründen:

; Inch. Wiesen es ^svtorees, tu ?,oo Tn, und
ein veriaßner Oftn zu 8t. Ocftx zu io Fr. gcwerthet.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Consti»

turionscommißion gewiesen:

B. G. Sae haben dem Vollz. Rath eine Klage des

zürcheri scheu Cantsnsgerichls miigelheilt, worin das»

ftlbe gegen de» Dirckroriaibcschlnß v. -8. Dec. 179?
Vorstellungen macht, der den öffentlichen Beamten aus

jenen Eantoncn, welche eine Zeit lang durch die feind-
lrche Armee des zt gewesen, die Gehalte für diesen

Zeitraum abzuführen verbietet. Sie wünschten die

Gründe zu kennen, welche die Vollziehung zu diesem

Schritte bewogen, und verlangen auch zu wisse», ob

solcher im Allgemeinen in den betreffenden Cantonen

angewendet worden?

Der angeführte Beschluß v. -8. Dec., wovon hier
eine Abschrift beygelegt wird, enthält einen einzigen

Erwägungsgrund, der eben so einfach als die Frage

selbst, jeden Zweifel über seine Nechtmäßigkcit heben

sollte. Mit der Besitznahme der Camone durch die

feindlichen Truppen und die Ausstellung interimischcr

Landesregierungen, hörten sogleich die Funktionen der

helvetische» Beamten gänzlich auf, — oder wenn auch

einige derselben fortfuhren Stellen zu bekleiden, s»
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geschah es für und aus besonderem Auftrag der anti-

helvetischen Regierung — uns für eben t iefc Veecich-

tungen sollten sie nun von der helvetischen Republik
entschädigt werden, deren Anftechlhaliung doch gewiß

nicht in den Absichten der Interimsregierungen Nrg?

Jede Verbindung zwischen den» Staat und seinen à
fuceo luspendirten Beamten war zerrissen, und eben so

auch die Verbindlichkeit, dieselben für einen Zeitpunkt

ju besolden, wahrend dem sie aushärten seine Beamte

zu seyn. Der Voll;. Räch hat auch aus den ange,
sühnen Gründen den Beschluß vom -8. Dee. bestätigt

und denselben auf all: Beamte anzuwenden besohlen,

die sich mit den Zürcher« scheu in der gleichen Lage

befinden. De> Voll». Rail) glaubt nicht nblhîg zu ha-

tea, noch fernere Gründe, welche nur zu »nangcneh-

men Untersuchungen Anlaß geben konnten, zu Behanp-

tung seines Beschlusses anzuführen, überzeugt, daß Sie
L>. G. solche hinreichend finde» werden, um denselben

zu genehmigen.

Beschluß v. 18. Dec. 1799.

DaS Voll;. Direktorium — auf die Anfrage der

Vcrwaltunqskammer von Zürich, ob den öffentlichen

Beanzten des Cantons, auch für iene Zeit ihre Gehalte
und ;u entrichten seycn, in welcher die

Feinde den Canton im Besitze hatten?

In Erwägung, daß durch die Besitznahme des Fein-
des von verschiedenen Canronc», die öffentlichen Gewal-
ten aufgelöst wurden, und daß die Republik keine

GeHalle für Verrichtungen bezahlet, die nicht für sie

und in ihrem Namen geschehen;

beschließt:
1. Di: Verwaltungskawmeru haben bey Ausssllnng

der GchallSrcchnungen von den öffentlichen Beamten,
jene Zeit nicht in Rechnung zu dringen, in welcher
die verschiedenen Canlone vom Feinde besezt waren.

2. Der Minister des Innern siy beauflragt, diesen

Beschluß der Verwaliungskannucr von Zürich, und

jeder Verwalttmgskaminer betaun! zu machen, die sich

jn gleichem Falte befindet.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Muni-
zipa'.itätencommlßion gewiesen:

B. G. Der Vollz. Rath hat wiederhole Gelegenheit

gehabt zu b. u'rken, daß das Gesetz vom 15. Horn.

1,799, indem es die Controlle der Rechnungen der

Eèmemdskamînîrn den Gemeindantheilhabern, und
die der Rechnungen der Mnnizipalitälen der Vtrsamm-

lluî aller Aktivbürger unterwirft, keine hinreichende

Gewährleistung für die zweckmäßige Verwendung der

Gemeindgüter zusichert, weil die Agenten, welchen die

Aussicht bey den Verfügungen der Munizipalitüten an.
vertraut ist, zugleich Mitglieder und Mîtanchcilhàr,
und folglich bloß dem Namen nach, Aufseher sind.

Hieraus ist abzunehmen, wie schlecht eS um die

Verwaltung der öffentliche» und Ecmcindgüler an

mehreren Orten stehen muß, und daß solche theils zu

Veräußerungen, theils zu übler Verwendung, wo nicht

gar zu Schritten, die dem öffentlichen Wodl entgegen
si w, den Weg offen lassen. Jn diesem Falle besiiitcn

si.h im Canton Leman mehrere Muuizivaiilárrn neb

GemeiiidSkammcrn, die durch Uebcrcinkunft dcmciiiW,
welche wegen ihren Unterschriften von auftührischr»

Bittschriften, die Last der Milttaircxekution tragen sell,

ten, Unterstützungen in Geld zukomme» ließen.
Es füllt diesen Atministralioncn sehr leicht, be?

einer Rechmmgsablage, jeder Verantwortlichkeit zu er,!,

gehen, da iene nur oberflächlich gcsctucht, und vcr

eurer Versammlung, die selbst dc» dieser sträflichen

Verwaltung ihren einstweiligen Vortheil gesunden, »»»

der übrigens die nvlh'ge Einsicht fehlt, tie M
Ordnung und taS Wohl des Ganzen, dem augenblichli«

che« Vortheil vorzuziehen.
Ganz besonders bestätigt sich diese Erfahrung in ti»

kleinern Gemeinden, wo die Aussicht geringer, und!»
Unwissenheit desto grösser ist.

Wenn es nun darum zu thu» ist, diesen Mssbniü-
cben zuvorzukommen, wenn die Gesetzgebung die Mn
der Gemeinden der künftigen Generation erhalten will,

die ihr bald von der gegenwärtigen entzogen würt»,
so wird es dringend, daß dieselbe sich mit der Eiê
rung einer besser» Ordnung in der Verwaltung trr

Gemeindgüter beschäftige. Es sey nun, daß die Vw

wallungskammer sich im Namen der Regierung ^
Rechnungen ablegen lasse, oder daß die Gemeinde» â
eine andere Art zur Verantwortung gezogen iverti»

können.

Der Vollz. Rath glaubt, indem er Sie ans

Lage der Sachen aufmerksam macht, hinreicht^
Gründe zu gebe», die Sie B. G. bewegen werte»,

dieselben bey ihren vorhabenden Arbeiten zu einer?>»>

nchtung für die bessere Verwaltung der Gemeindgüls

in nähere Betrachtung zu ziehen.

Folgender Dckrcisvorschlag der PolizcycommW
wird in Berathung genommen:

Der gesetzgebende Rath — Auf die verschickt»^ /

Zti» und Bittschriften der Gemeinden und Munsi^'
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litämi Rhein, Rothenschwcil unv Nothenburg C. Lu-

zcrn, worin die erster» um Abänderung der Dekrete

vom 29. Merz und iz.Hcumonat ,799 — in Rück,

sich! der Einverleibung mehrerer Höfe in den Munizi-
paloezirk Nothenburg, und Distrikt Sempach — an-

hallen, und sich über das diese Gegenstände betreffende

Beirage» der Munizipalität Nothenburg beklagen —
diese hingegen sich gegen die Beschuldigungen rechlfer-

tigt und ans Handhabung jener Dekrete andringet:
nach den hierüber von der Vollziehung eingezogenen

nochige» Berichten und nach Anhörung sicher Poiizey-
ccnnn.ßien;

I» Erwägung, daß die Décrété vom 29. Mcr; und

1;. Heun». 1799, einseitig ans vas B.'gchcen der Ma-
mcipiluät Nothenburg, und ans ihr angemaßtes Vor-
geben — es sey aller jener genannten Höfe--Scsitzcre
Wunsch und Verlangen, m ihre» Muntzipal - und Psarr-
Dez»! einverleibt zu werden —- ohne hierüber die Be>

richte der betreffenden ipsarreyen und Gemeinden cm-

gezogen zu haben, genommen worden sind;

In Erwägung, daß die Gemeinde» Rhein und Ro-
thenschwyl sich jederzeit gegen dieses Begehre» und Vor-
geben der Munizipalität Nothenburg beschwert, und 1

die meisten der im Décrété vom 29, Merz beuannteu

Höfe-Besitz.re in allen ihren Zuschriften, und in den

«n fie gemachten Auffoderungen beständig erklärt haben,
daß es nie ihr Smn und Wille gewesi» sey, sich dem

Munizipal - Bezirk Nothenburg einzuverleiben, sondern
daß fie unveränderlich bey den Munshpaldezirken Rhcin
»üb Rotheiisch vyl jn verbleibe» wünfchen;

I» Erwägung, daß dieser Mißverstand zu bestän.

bigm Zänkereyen und Uneinigkeiten in jene» Gemeinden
Anlaß gegeben hat — beschließt:

>. Die Décrété vom 29, Merz und 1;. Hcumonat,
betreffend die Einverleibung mehrerer Hose in die

Pfarrey und Munizipalität Nothenburg und Distc.

Eempach, sind zurückgenommen.
2. Es bleibt »doch den genamsite» Höscbesitzecn frey

gestellt, sich an den nächst betreffenden Munizipal,
bezirk anzuschli.ssen, insofern sie mit selbem schon

im ncmlichen Distriklsdczirkc vereiniget sind.

?- Sie sind gehalten, sich deßhalbcn innert 4 Wochen,

von Bekanntmachung chdcsis Beschlusses an, bey

der Verwaltungska-nmer des Cantons Iuzcrn schrifl-
üch zu erklären.

Der Rath niml das Gutachten an, so jedoch, daß
an die Stelle der Art. s. und z. nachfolgender Art«;
^ -ritt-

2. Es bleibt diesen Hofbesitzern jedoch freygestellt, sich

wegen ihrer Anschsieffung an diese oder andere nächst-

gelegene Munizixaibezirke, an die vollziehende Ge-
wall zu wenden,.weiche darüber nach Vorschrift des

Muniztpalgcsitzes von» 19. Horn. 1799 und seiche-

rigen Erläuterungen, verfügen wird.

Das Gu achten der Finanzcommißion über eine Bitt-
schrifl der Gemeinde St. Marti» im Lcman ihre Vo-
denzinse betreffend, wirb in Berathung genommen.
S. dasselbe S. 444.

Der Rath sendet tarüber folgende Botschaft an die

Vollziehung:

B. Voll;. Räthe! In beylicgcndcn mit Akten be-

gleiteten Bucschr s'en der Gemeinden Thavanneö, Chene

und Paquier, Norway undArriffonles, welche die ehvorige

Herrschaft St. Martin im Lemaa ans machten »begehren
diestlben cntwed r Nachlaß der Kriindtinse, welche im
Jahre 1794 ans chevorigen p rsönlichen Feodallasten
entstanden si:d, oder aber die Berechtigung, dieselben

nach dcriemgcn Taxe entrichten zu kömcn, welche der>

^ dee benieldten Transaktion fcstgesczt wurde.

Ungeachtet nun der geietzgebendc Rath in den ersten

The l dieses Begehrens nicht eintrctcn konnte, weil da?

Gcsej v, m 2. Brach,». 1798 demselben bestimm! enc-

gcg n ist, s findet er doch anderseits das zweyte Be«

gehr » jeser Gemeinden sehr billig. Der ß. 2. des

Ges tzcs vom 6. Weinmonat 1800, über die in diciem

Jahr verfallenen Grundzinse, entspricht auch g anz dem'

leztern Wunich dieser Gemeinden; da aber dasselbe sieh

nicht auf die früher versall,irn, noch rüksiändigen Grund,
zinse ausdehnt, so ladet Lie B. Pollz. Räthe, der gc,
sezgebeiide Rath ei», dem Bcg'hrcn dieser Gemeinden
dahin zu entsprechen daß die in der Transaktion vom

4. Hcrbstm.inat 1794 bestimmte Taxe der Grundzime
dieser Gemeinden nun ebenfalls für ihre gegen,värtig,

und zukünftig zu entrichtenden Grundzinse, anzenvm.-

men werde.

Sollten übrigen? noch diese Gemeinden durch ihr?
Lage und Umstände im Fall sich befinden, weitere Be,'
günstignngen zu bedürfen, so werden Sie V V. R »

in denjenigen Vollmachten, die Ihnen der gesetzgebende'

Rath über den Bezug der Grundzinse ertheilte, hinlanq,
liche Mittel finden, ungeachtet der allgemeinen Noth dcS

- Vaterlandes, doch noch die Last der gcdrükteren Bür<-

ger Pîssclben ,- mit weiser Humanität zu erleichtern'.-
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